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B-181  Achensee  Straße  - Vorbereitende  Verkehrsmaßnahmen  (Dosierampel)  während  der

Verkehrsspitzenzeiten  in der  Wintersaison  2025/2026

VERORDNUNG

Die Bezirkshauptmannschaft  Schwaz  ordnet  gemäß  § 44a  StVO  iVm  § 94b  StVO

aufgrund  des  von Verkehrsbeobachtungen  und Verkehrserfahrungen  zu erwartenden

starken  Reiseverkehrs  auf  der  B-181  Achensee  Straße  zur  Gewährleistung  der

Leichtigkeit,  Flüssigkeit  und Sicherheit  des  Verkehrs  (insbesondere  Vermeidung  von

Rückstaubildungen  und des  damit  verbundenen  Ausweichverkehrs  auf  das

niederrangige  Straßennetz)  am 20.12.2025,  27.12.2025,  14.02.2026  und 21.02.2026,

jeweils  im Zeitraum  von 08.00  Uhr  bis 19.00  Uhr, folgende  straßenpolizeiliche

Maßnahmen  an:

§ '1 Verkehrsregelung  durch  Lichtzeichen  (Dosierampel)

Zur  Wahrung  der  Sicherheit,  Leichtigkeit  und Flüssigkeit  des  Verkehrs  wird  unter

Bedachtnahme  auf  die Verkehrslage  und die Verkehrserfordernisse  gemäß  § 36 Absatz

I und Absatz  2 StVO,  BGBI.  Nr. I 89/1960  idfF,  bestimmt,  dass  auf  der  B-181  Achensee

Straße,  der  Verkehr  in Fahrtrichtung  Inntal,  an der  nachstehend  angeführten  Stelle  durch

Lichtzeichen  (Dosierampel)  geregelt  wird:

Straße Standort

B-181 Achensee  Straße Höhe  StrKm  26.63



§ 2 Verkehrszeichen

a)

Zur  Absicherung  der  Annäherung  an die,,Dosierampel"ist  auf  der B-181 Achensee

Straße,  für  den in Richtung  Inntal  fahrenden  Verkehr,  jeweils  das  Gefahrenzeichen

,,Vorankündigung  eines  Lichtzeichens"  gemäß  § 50 Ziffer  15 StVO  im Sinne  des  §

49 Absatz  2 StVO  anzubringen.

b)

Am 20.12.2025,  27.12.2025,  14.02.2026  und 21.02.2026  wird  auf  der  B-181  Achensee

Straße  ab StrKm  26,73,  für  den in Richtung  Inntal  fahrenden  Verkehr,  eine  erlaubte

Höchstgeschwindigkeit  von  50 km/h  (gemäß  § 52 a Ziffer  10a  StVO  1960)

angeordnet.  Zur  Kundmachung  ist das  Beschränkungszeichen

,,Geschwindigkeitsbeschränkung"  gemäß  § 52 lit a Ziffer  1 0a StVO  1960  aufzustellen.

§ 3 Planunterlagen

Der  angeschlossene  Lageplan  bildet  einen  integrierenden  Bestandteil  dieser

Verordnung.

§ 4Inkrafttreten/Kundmachung

Die Kundmachung  dieser  Verordnung  hat  durch  Inbetriebnahme  der

Verkehrslichtsignalanlage  bzw.  Aufstellung  der  angeführten  Verkehrszeichen  zu
erfolgen.  Die Verordnung  tritt  mit  der Inbetriebnahme  der  Verkehrslichtsignalanlage  bzw.

Aufstellung  der  angeführten  Verkehrszeichen  in Krafi  und mit  deren  Entfernung  wieder

außer  Kraft.  Die Bestimmungen  der  §§ 48 bis 54 der  Straßenverkehrsordnung  1960

müssen  bei der  Aufstellung  der  Straßenverkehrszeichen  genau  beachtet  werden.

Bodenmarkierungen  müssen  den Bestimmungen  der  Bodenmarkierungsverordnung  in

der  derzeit  gültigen  Fassung  entsprechen.  Die Straßenverkehrszeichen  müssen  den

Bestimmungen  der  Straßenverkehrszeichenverordnung  in der  derzeit  gültigen  Fassung

entsprechen.  Die Aufstellung  der  Straßenverkehrszeichen  hat  auf  Landesstraßen  (B und

L) im Einvernehmen  mit  der  zuständigen  Straßenmeisterei  zu erfolgen.  Die

Kundmachung  hat  durch  den Straßenerhalter  zu erfolgen.  Der  Zeitpunkt  und Ort  ist in

einem  Aktenvermerk  (§ 16 AVG)  festzuhalten.

Für  den Bezirkshauptmann

Dr. Löderle

Anlaoen:

Verordnungsplan  Dosierampe
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Eraeht  an:

Amt  der  Tiroler  Landesregierung,  Baubezirksamt  Innsbruck,  im ELAK  an: BBA Innsbruck

Amt  der  Tiroler  Landesregierung,  Straßenmeisterei  Vomp,  #Straßenmeisterei  Vomp,  per E-Mail  an:

strassenmeisterei.vomp@tirol.gv.at
Zur  Kenntnis  an:

Amt  der  Tiroler  Landesregierung,  Abteilung  Mobilitätsplanung,  im ELAK  an: Abt Mobilitätsplanung

Amt  der  Tiroler  Landesregierung,  Abteilung  Mobilitätsplanung,  #EVIS  Verkehrsplanung,  per E-Mail  an:

evis.verkehrspIanung@tirol.gv.at

Amt  der  Tiroler  Landesregierung,  Abteilung  Verkehrs-  und Seilbahnrecht,  im ELAK  an: Abt  Verkehrs-  und

Seilbahnrecht

BezirkspoIizeikommando Schwaz, per E-Mail an: BPK-T-Schwaz@poIizei.gv.at
Gemeinde Achenkirch, per E-Mail an: gemeinde@achenkirch.gv.at
Gemeinde Eben am Achensee, per E-Mail an: gemeinde@eben-achensee.gv.at
Gemeinde Steinberg am Rofan, per E-Mail an: gemeinde@steinberg-rofan.gv.at
LandespoIizeidirektion Tirol - LandesverkehrsabteiIung, per E-Mail an: lpd-t-Iva@polizei.gv.at

Leitstelle Tirol gemeinnützige Gesellschafi mbH, per E-Mail an: info@IeitsteIIe.tirol
Polizeiinspektion Jenbach, per E-Mail an: PI-T-Jenbach@poIizei.gv.at
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